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Ostdeutscher Sparkassenverband

AOK Sachsen-Anhalt

Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt
Berlin, im November 2011
Verkehrssicherheitsaktion "fifty-fifty Taxi" 

Teilnahmebedingungen für Taxiunternehmen in Sachsen-Anhalt

Präambel

Die Verkehrssicherheitsaktion fifty-fifty Taxi in Sachsen-Anhalt soll Unfälle junger Menschen zwischen 16 und 26 Jahren verhindern.

Dem dient das Angebot "fifty-fifty Taxi" zum vergünstigten Benutzen von Taxen an Wochenenden und Feiertagen für die Heimfahrt von Veranstaltungen und Discobesuchen zu den nachfolgenden Bedingungen.
Seit über zehn Jahren ermöglichen die Träger der Aktion -  die Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen-Anhalt - mit allen Sparkassen und ihren Verbundunternehmen NordLB Landesbank für Sachsen-Anhalt, ÖSA – Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt, LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG und DekaBank- sowie die AOK Sachsen-Anhalt und das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt fifty-fifty-Taxi.
1. Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt an der Verkehrssicherheitsaktion "fifty-fifty Taxi" als Leistungserbringer sind alle Taxiunternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt. 

2. Wie erfolgt die Teilnahme?

Die Teilnahme von Taxiunternehmen erfolgt durch jährlichen Erwerb eines Aktionsaufklebers je eingesetztes Fahrzeug. Der Aktionsaufkleber kostet 5 Euro für jedes eingesetzte Fahrzeug. Der Aktionsaufkleber ist deutlich sichtbar an den eingesetzten Fahrzeugen anzubringen. Die Bestellung der Aktionsaufkleber erfolgt ausschließlich mit beigefügtem Formular (Anlage 1).
3. Wie erfolgt der Verkauf der Taxitickets?

Die Taxitickets für "fifty-fifty Taxi" werden während der Geschäftszeiten in den Filialen der Sparkassen, den Agenturen der ÖSA-Versicherungen und den LBS-Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt verkauft. Ein Erwerb und Weiterverkauf von Tickets durch Dritte, insbesondere Taxiunternehmen ist nicht gestattet. Ein Verstoß hiergegen kann den unverzüglichen Ausschluss des Taxiunternehmens aus der Verkehrssicherheitsaktion "fifty-fifty Taxi" nach sich ziehen.

4. Für wen, wofür und wann werden die Leistungen zum "fifty-fifty Taxi" erbracht?

Die Tickets zum "fifty-fifty Taxi" können wie folgt genutzt werden:

· durch Kunden im Alter zwischen 16 und 26 Jahren,
· für Heimfahrten von Veranstaltungen und Discobesuchen im Land Sachsen-Anhalt,
· jeweils freitags und samstags zwischen 20 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag sowie im gleichen Zeitraum vor und an gesetzlichen Feiertagen; dies gilt auch für Fahrten in der Sylvesternacht

Alle genannten Voraussetzungen müssen jeweils vorliegen.

5. Wie erfolgt die Abrechnung durch Taxiunternehmen?

Die Taxiunternehmen sind verantwortlich, dass bei der Abrechnung der Taxitickets folgende Angaben korrekt und lesbar auf dem Taxiticket vermerkt sind:

- Datum

- Uhrzeit der Fahrt (Abfahrts- und Ankunftszeit)

- Abfahrts- und Zielort in Sachsen-Anhalt
- Konzessionsnummer

- Name/Unterschrift des Fahrers

- Name/Unterschrift des Fahrgastes

- Stempel des Taxiunternehmens

Zur Kontrolle des Alters des Fahrgastes muss der Nutzer des Taxitickets dem Fahrer des Taxis ein gültiges Personaldokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorlegen. 

Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Tickets können nicht abgerechnet werden. Bitte achten Sie daher unbedingt auf eine vollständige und richtige Ausfüllung der Tickets. 

Zur Abrechnung der Taxitickets nutzen Sie bitte ausschließlich das beigefügte Formular 
( Anlage 2).
6. Teilnahmedauer und Gültigkeit der Taxiaufkleber?

Die laufende Verkehrssicherheitsaktion "fifty-fifty Taxi" ist vom 01.01. bis 31.12.2012 befristet. Über eine Weiterführung werden die teilnehmenden Taxiunternehmen rechtzeitig unterrichtet. 

Bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen, insbesondere bei unrichtiger und unvollständiger Abrechnung, kann die Teilnahme des betreffenden Taxiunternehmens durch fristlose Kündigung beendet werden. 

